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SCHWERPUNKT

Corona 
kosmopolitisch

Von nationalen zu globalen Antworten

„Wir sind nicht wirklich sicher, solange wir 

nicht alle in Sicherheit sind – jedes Dorf, jede 

Stadt, Region und jedes Land der Welt.“ 1 Die-

sen Satz formulierten Anfang Mai die Spitzen 

der Europäischen Union sowie Staats- und 

Regierungschefs aus aller Welt in einem Gast-

beitrag, den mehrere europäische Tageszeitun-

gen veröffentlichten. Auffallend an der Sprache 

der „world leaders“,2 wie sie internationale Medien bezeichneten, ist die Per-

spektive: Sie nehmen Abstand von ihren jeweils nationalen Perspektiven und 

betonen den politischen Handlungsdruck für die Weltgemeinschaft: „Dies ist 

ein entscheidender Moment für die globale Gemeinschaft.“ 3 Bewusst wird von 

der „globalen Gemeinschaft“ gesprochen. Doch bisher sind trotz der global 

wirkenden Krise keine globalen Bewältigungsstrategien entwickelt worden.
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Was bedeutet das für die Weltgemeinschaft? Dies soll mit einem theoreti-

schen Ansatz aus der politischen Philosophie, der sich dieser globalen Per-

spek ti ve verschreibt, eingeordnet werden: dem Kosmopolitismus, auf Deutsch 

auch Weltbürgertum genannt. Kosmopolitismus stammt sprachlich aus den 

griechischen Begriffen für Weltordnung/Ordnung/Welt ( , kósmos) 
sowie  Bürger ( , polítis). Es handelt sich um einen Theorieansatz,  

in dem jeder Mensch als Teil der Menschheit gleichwertige Anerkennung 

erfährt.

Für einen entsprechenden globalen Referenzpunkt plädierte Ulrich 

Beck nachdrücklich in der soziologischen Forschung: Statt Nationalstaaten 

als Ordnungsprinzipien oder vorrangige Bezugselemente anzuerkennen, 

wird der Blick für Phänomene, die von grenzüberschreitender Bedeutung 

sind, geweitet. „Globalisierungsschübe“ 4 verändern Wirtschaft, Politik und 

Kultur weltweit und transzendieren damit das nationalstaatliche Ordnungs-

element. Mit dem „methodischen Kosmopolitismus“ sollen Erkenntnis-

hindernisse überwunden werden, die sich aus einer wie selbstverständlich 

übernommenen nationalen Perspektive ergeben können.5 

Zwar sind Staaten weiterhin die wichtigsten politischen Akteure, doch 

ihr Handlungsspielraum ist durch internationale Abhängigkeiten begrenzt.6 

Dies verdeutlicht auch die Corona-Pandemie: Das nationalstaatliche Ord-

nungselement ist einerseits stark ausgeprägt und wird sichtbar in nationalen 

Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Um eine exponen-

tiel le Ausbreitung zu vermeiden, wurden – historisch einmalig – massive 

Grundrechtseinschränkungen angeordnet und von den meisten Bürgerinnen 

und Bürgern akzeptiert. Gleichzeitig zeigt die Pandemie auf, wie eng die 

Weltgesellschaft vernetzt und wie verletzlich sie ist. Gerade weil die Ver-

webungs strukturen fein, vielfältig, intensiv und mit erheblichen Rückwir-

kungen verbunden sind, sind internationale Kooperation in Forschung und 

Entwicklung sowie das gegenseitige Lernen von den besten nationalen Maß-

nahmen zur Eindämmung der Pandemie unabdingbar.

PANDEMIE ALS  
MENSCHHEITSAUFGABE

Das nur scheinbar Paradoxe ist die Tatsache, dass die Ausbreitung der Pande-

mie einerseits das Zusammenwachsen der Weltgesellschaft verdeutlicht und 

andererseits Maßnahmen erfordert, die der Verbindung der Weltgesellschaft 

entgegenwirken. Beispielhaft sei die weitgehende Einstellung des (Personen-)

Luftverkehrs genannt. Die nationalen Abschottungsmaßnahmen (Einreise-

verbote, Grenzschließungen) suggerieren die Macht des Nationalstaates, 

doch bei genauerem Hinsehen legen sie die feingliedrigen Strukturen der Ver-

webung aller Staaten in eine Weltgemeinschaft offen.
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Methodisch kosmopolitisch auf die Pandemie zu blicken, erfordert, den wie 

selbstverständlich angenommenen deutschen und/oder europäischen Blick 

auf die Corona-Pandemie abzulegen und sie aus globaler Sicht zu betrachten. 

Was bedeutet die Pandemie für die Weltgemeinschaft? Gefolgt von der Frage: 

Kann man von einer Weltgemeinschaft sprechen? Gemeinschaft erfordert ein 

Mindestmaß an Zusammengehörigkeits- und Solidaritäts gefühl. Betrifft uns 

die Entwicklung der Infektionszahlen im Iran und in den USA, China und 

Brasilien genauso wie die in Italien oder Frankreich? Aus kosmopolitischer 

Perspektive ja, denn im Vordergrund steht die Tatsache, dass die Pandemie 

eine Menschheitsaufgabe ist, unabhängig von geographischen oder politi-

schen Strukturen, in die die Menschen als Bürgerinnen und Bürger eingeglie-

dert sind. Dennoch ist erlebbar, dass es beispielsweise zwischen europäischen 

Staaten historisch bedingt Formen einer engeren Kooperation gibt und es 

bislang an einem weltgemeinschaftlichen, also weltbürgerlichen Ansatz zum 

Umgang und zur Bewältigung der Pandemie mangelt.

Spätestens bei diesen Überlegungen kommen normative Elemente des 

Kosmopolitismus zum Tragen. Denn neben dem wissenschaftlich rein 

methodisch verstandenen Kosmopolitismus gibt es einen über Jahrhunderte 

entwickelten politisch-rechtlichen Ansatz. Es handelt sich hierbei nicht um 

eine klar abgrenzbare Theorie, sondern eher um eine Denkart, der eine global 

ausgerichtete Weltanschauung zugrunde liegt. Dazu treten grundlegende 

Wertvorstellungen, wie die von der Gleichheit aller Menschen. Auf Grund-

lage dieser Ontologie antizipiert der rechtlich-politische Kosmopolitismus 

eine globale Rechtsordnung.7 Das Individuum statt (National-)Staaten steht 

im Mittelpunkt dieser Rechtsidee jenseits von staatlichem und zwischenstaat-

lichem Recht. Immanuel Kant ist nicht der erste,8 aber einer der wichtigsten 

Autoren, der mit seiner Schrift Zum ewigen Frieden wesentlich zum kosmopo-

litischen Denken beigetragen hat.9 Das als kosmopolitisches Recht bezeichnete 

Rechtsverhältnis ist bei Kant jenseits des Staats- und Völkerrechts als globales 

Recht angesiedelt.10 Es setzt jeden Menschen der Welt in ein Rechtsverhältnis 

mit jedem Bürger und jedem Staat der Welt und ist auf Bedingungen der Hos-

pitalität gegründet.11 

KONZEPT DES REALEN KOSMOPOLITISMUS

Während diese Form des kosmopolitischen Rechts durch stabile Rechtsbezie-

hungen zwischen allen agierenden Akteuren auf eine „Weltordnung“ ausge-

richtet ist, gibt es demgegenüber auch einen kosmopolitischen Ansatz, der die 

Welt als einen politischen Raum begreift und eine politische „Weltregierung“ 

antizipiert.12 

Es gibt vielfältige politische Ansätze, die kosmopolitisch – weltbürger-

lich – gedacht sind: in Anerkennung, dass wir alle Teil einer  weltumspannenden 
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Gemeinschaft sind und jeder indirekt von den Handlungen anderer Staaten 

betroffen ist, ohne dass sich das genau greifen lässt. Umwelt, Klima, Armut 

und Krankheiten machen an Grenzen nicht halt. Ihre Auswirkungen sind 

weltweit spürbar. Das kann man auch als realen Kosmopolitismus bezeichnen. 

Erste Ansätze dafür waren im 20. Jahrhundert gerade nicht auf die Errichtung 

einer Weltregierung ausgerichtet – wie man angesichts der Gründung der Ver-

einten Nationen meinen könnte –, sondern entwickelten sich aus Politik-

feldern, in denen grenzübergreifende politische Antworten gefordert wurden. 

So erklären sich die Verhandlungen für ein internationales, stabiles Wäh-

rungssystem (Bretton-Woods-System) ebenso wie Forderungen der interna tio-

nal vernetzten Umweltbewegung der 1970er- und 1980er-Jahre und jüngst 

der Demonstrationen für eine nachhaltige Klimapolitik (Fridays for Future).
Neben den grenzüberschreitend wirksamen Funktionssystemen Wirt-

schaft, Finanzen, Umwelt und Klima ist die Millenniumserklärung der Verein-

ten Nationen (United Nations, UN) von 2000 ein wichtiger Meilenstein ge - 

wesen, mit der 189 UN-Mitgliedstaaten die Armutsbekämpfung in den Ziel-

katalog der internationalen Gemeinschaft aufnahmen – ein signifikanter 

Bedeutungsgewinn für Individualrechte. Doch keiner der genannten Ansätze 

für globale Politik hat mit vergleichbarer Schnelligkeit und Eindeutigkeit poli-

tischen Handlungsdruck erzeugt wie die Corona-Pandemie. Unvergleichbar ist 

auch die Intensität, mit der gleich mehrere systemrelevante Gesellschaftsberei-

che betroffen sind: die öffentliche Gesundheit, die Wirtschafts- und Finanz-

systeme und nicht zuletzt Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

WHO NOCH KEIN SIGNIFIKANTER AKTEUR

In diesem Moment der Weltgemeinschaft gibt es zwar Ansätze kosmopoliti-

scher Weltanschauung und Wertvorstellungen in Bezug auf die Entwicklung 

eines global zugänglichen Impfstoffes, der als „einzigartiges globales öffentli-

ches Gut“ 13 bezeichnet wird. Kosmopolitisch gedacht und von den „world lea-

ders“ genauso vertreten, soll jeder Mensch den gleichen Anspruch auf Zugang 

zu einem zu entwickelnden Impfstoff erhalten, unabhängig von Nationalität, 

Herkunft oder sonstigen Merkmalen.

Doch wenn das bisherige globale Handeln in der Corona-Pandemie 

aus politisch-philosophischer Sicht im Sinne globaler Rechtsverhältnisse und 

Ordnungsstrukturen überdacht wird, dann bleiben kosmopolitische Ansätze 

weit zurück. Zum einen bestimmten zunächst nationale Maßnahmen das 

Bild der Eindämmungspolitik. Zum anderen ist die internationale Kommuni-

kation im politischen Raum überlagert von Unklarheiten über den Ursprung 

und die Heftigkeit der Ausbreitung des Virus sowie von Auseinandersetzun-

gen um die mögliche Patentierung eines Impfstoffs und um Erstzugriffs-

rechte.
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Es gibt zwar die 1948 gegründete Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization, WHO), in der inzwischen 194 Staaten in globalen Gesundheits-

fragen zusammenarbeiten. Noch 2018 erinnerte die WHO anlässlich ihres 

70-jährigen Bestehens an ihr kosmopolitisches Verständnis vom Recht auf 
Gesundheit: „Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist 

eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der 

 Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen 

Stellung.“ 14 Doch angesichts der Pandemie tut sich die WHO schwer, über 

Bereitstellung von Informationen und die Unterstützung von Forschungs-

kooperation hinaus als signifikanter Akteur zu weltgemeinschaftlichen 

Bewältigungsstrategien im Umgang mit der Pandemie beizutragen. Zwar 

stellt die WHO ein Forum zur Verfügung, wie bei der Jahresversammlung im 

Mai 2020 sichtbar geworden ist. Doch genau diese Tagung zeigte auch: Inter-

nationale Organisationen gründen auf Prinzipien des Völkerrechts, auf Prin-

zipien der freiwilligen zwischenstaatlichen Kooperation und sind nur so 

stark, wie es ihre Mitgliedstaaten, insbesondere durch finanzielle Mittel, 

ermöglichen.

LERNPROZESSE ERWARTBAR,  
ABER NICHT SELBSTVERSTÄNDLICH

Für die Welt als Dorf und im Eigeninteresse jedes einzelnen Staates halten 

internationale Spitzenpolitiker fest: „Dies ist eine einzigartige und wahrhaft 

globale Herausforderung, und wir müssen unbedingt die besten Vorausset-

zungen schaffen, um sie zu überwinden.“ 15 Das gilt nicht zuletzt für die wirt-

schaftlichen Folgen, die sich als Herausforderung für die Weltgemeinschaft 

ergeben. Kosmopolitisch betrachtet, steht die Weltgemeinschaft bei globalen 

Antworten zur Bewältigung der Corona-Pandemie noch ganz am Anfang. 

Die Dringlichkeit, mit der die Pandemie globales Handeln einfordert, macht 

kosmopolitische Lernprozesse erwartbar, aber nicht selbstverständlich.
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